
Sehr geehrter Herr , 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns  für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Referentenwurf der 
Einwegkunststoffkennzeichnungsverordnung. 
 
Erfreulicherweise nimmt das BMU – Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit mit dem vorliegenden Referentenwurf der 
Einwegkunststoffkennzeichnungsverordnung nur eine 1:1 Umsetzung von Artikel 6 Absatz 1, 2 und 4 
sowie Artikel 7 Absatz 1 und 3 der Richtlinie (EU) 2019/904 vor.  
 
Deshalb stimmt der bvse e.V. dem vorliegenden Referentenentwurf zu.  
 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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